
Bundesrat 9. März 2022 938. Sitzung / 1 

 

Version v. 13. Juni 2022, 13:28 A - 16:02:40 Berichterstatter Ing. Eduard Köck 

Berichterstatter Ing. Eduard Köck: Sehr geehrter Vorsitzender! Herr Finanzminister! 

Ich bringe den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates 

vom 23. Februar 2022 betreffend eine Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen 

dem Bund und den Ländern im Zusammenhang mit der Verlängerung der Finanzaus-

gleichsperiode bis Ende des Jahres 2023. 

Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor.  

Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mit Stimmenmehrheit den An-

trag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu er-

heben.  

Ich bringe weiters den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Natio-

nalrates vom 23. Februar 2022 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 

Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten geändert wird. 

Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher zum Antrag. 

Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mit Stimmenmehrheit den An-

trag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu er-

heben.  

Ich bringe weiters den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Natio-

nalrates vom 23. Februar 2022 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 

Transparenzdatenbankgesetz 2012 geändert wird (COVID-19-Compliance-Gesetz). 

Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher zur Antragstellung. 

Der Finanzausschuss stellt nach der Beratung der Vorlage mit Stimmenmehrheit den 

Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu 

erheben. – Danke. 

Vizepräsident Günther Novak: Wir gehen in die Debatte ein.  

Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Günter Kovacs. Ich erteile dieses.  

 


